
 

 

 

 

 

 

 

 

BEKANNTMACHUNG 

 

 

62. Nachtrag zur Satzung der TUI BKK  

i. d. F. ab 01.04.2001 

 

 
Das Bundesversicherungsamt hat den vom Verwaltungsrat der TUI BKK in seiner Sit-

zung am 15.06.2017 beschlossenen 62. Nachtrag zur Satzung der TUI BKK i. d. F. ab 

01.04.2001 mit Bescheid vom 13.07.2017 genehmigt.  

 

Der Nachtrag wird auf der Internetseite www.tui-bkk.de bekannt gemacht.  

 

 

 

Hannover, 14.07.2017 



 

 

62. Nachtrag zur Satzung i. d. F. ab 01.04.2001 (genehmigt am 21.03.2001) 

 

 

Der Verwaltungsrat der TUI BKK hat am 15.06.2017 den 62. Nachtrag zur Kassen-

satzung beschlossen. 

 

 

Artikel I Änderung der Satzung 

 

In § 12 Abs. VI Satz 2 wird der Prozentsatz von 85 v. H. geändert in 75 v. H. 

 

In § 12 Abs. VI Satz 5 erhält die folgende Fassung: 

 

Zur Erstattung sind personifizierte Originalrechnungen bis 31.03. des Folgejahres vorzu-

legen. 

 

In § 12 Abs. VI Ziffer 3 wird vor dem letzten Satz eingefügt: 

 

Die Betriebskrankenkasse übernimmt die Kosten bis zum erstattungsfähigen Höchstbe-

trag von 180 Euro je Kalenderjahr und Versicherten. Zum Erstattungssatz gilt Abs. VI 

Satz 2.  

 

 

Artikel II  Inkrafttreten 

 

Der Nachtrag zur Kassensatzung tritt am 01.08.2017 in Kraft.  

 


